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Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle - auch zukünftige - Lieferun-
gen und Leistungen, soweit nicht etwas anderes zwischen den Vertragspartei-
en schriftlich vereinbart worden ist.

1. Vertragsabschluss
Aufträge werden erst durch schriftliche Auftragsbestätigung oder durch 
Rechnungserteilung für den Verkäufer verbindlich. Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen des Käufers wird hiermit widersprochen. Sie werden auch dann nicht 
anerkannt, wenn Ihnen nicht nochmals nach Eingang beim Verkäufer wider-
sprochen wird. Allgemeine oder einzelne Bedingungen, die diesen Bedingungen 
widersprechen oder sie ergänzen, sind nur verbindlich, wenn sie in den Vertrag 
aufgenommen oder vom Verkäufer schriftlich anerkannt sind.

2. Gerichtsstand und Erfüllungsort - Recht
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Mülheim a. d. Ruhr. Die Gerichtsstands-
vereinbarung gilt auch für die Fälle des § 38 Abs.3 ZPO. Es gilt ausschließ-
lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Versandrisiko ab Er-
füllungsort trägt der Käufer, auch dann, wenn die Lieferung frachtfrei oder 
frei deutscher Station vereinbart worden ist. Für alle weiteren sich aus dem 
Vertrag ergebenden Verpflichtungen hinsichtlich des Erfüllungsortes, ins-
besondere für die Ablieferung und Übergabe der Ware durch den Verkäufer 
sowie die Untersuchung der Ware durch den Käufer nach § 377 HGB ist der 
Erfüllungsort der €päische Ankunftshafen für außer€päische Ware, die von 
diesem Ankunftshafen, und nicht über Mülheim an der Ruhr, an den Käufer 
zur Auslieferung gelangt. Bei Bezug der Ware vom Verkäufer bei €päisch-
kontinentalen Vorlieferanten ist Erfüllungsort für Lieferung und Abnahme 
der vereinbarte Bestimmungsort.

3. Lizenzen und Genehmigungen
Der Vertrag wird abgeschlossen vorbehaltlich endgültiger und rechtzeitiger 
Erteilung der erforderlichen Aus- und Einfuhrlizenz und/oder sonstiger amt-
licher Genehmigungen, die für die Abwicklung dieses Geschäftes notwendig 
sind. Höhere Gewalt und sonstige Umstände, die außerhalb des Einflusses des 
Verkäufers liegen und die Lieferung erschweren oder unmöglich machen, ent-
binden den Verkäufer von den Ausführungen dieses Vertrages. Schadenser-
satzansprüche sind ausgeschlossen. Bei derartigen Fällen wird der Verkäufer 
berechtigt, die Lieferung bis zum Ablauf einer angemessenen Frist nach Besei-
tigung der Unmöglichkeit oder des Unvermögens, hinauszuschieben oder sich 
von seinen Lieferungsverpflichtungen freizuzeichnen. Bestreitet der Käufer 
das Vorliegen dieser Voraussetzungen, so ist er beweispflichtig. Im übrigen ist 
jeder Schadensersatz wegen Nichterfüllung oder Verzuges ausgeschlossen. 
Wird die Lieferung aus Gründen wie oben angegeben unmöglich, so steht bei-
den Parteien 3 Monate nach Überschreitung des ursprünglichen Liefertermins 
ein Rücktrittsrecht zu. Ist der Käufer jedoch in Verzug der Annahme oder ist 
die Gefahr bereits auf ihn übergegangen, bleibt der Käufer zu Gegenleistungen 
verpflichtet. Ein Rücktrittsrecht steht dem Käufer dann nicht zu.

4. Ware - Qualität - Menge - Art
Die Ware muss von einwandfreier und handelsüblicher Qualität entsprechend 
der Beschreibung sein. Der Verkäufer garantiert nicht, dass die Ware für die 
Verwendung geeignet ist, für die sie bestimmt ist oder benutzt wird. Ebensowe-
nig ist er haftbar für versteckte, für in der Natur der Ware liegende oder sons-
tige Mängel, die nach der Einarbeitung der Ware erscheinen, oder für Schäden, 
die sich bei der Verwendung während der Verarbeitung ergeben. Bei Qualitäts-
differenzen hat der Käufer weder Anspruch auf Schadensersatz noch kann 
er Ersatzlieferung verlangen oder Wandlung begehren. Er kann jedoch Ver-
gütung des Minderwertes verlangen, es sei denn, dass sich der Verkäufer zur 
Rücknahme der Ware bereit erklärt, im letzteren Fall gilt das Geschäft unter 
Ausschluss aller gegenseitigen Schadensersatzansprüche als annulliert. Der 
Käufer hat dann die Ware am Bestimmungsort zur Verfügung des Verkäufers 
zu halten und dort auszuhändigen. Beanstandungen, die nicht innerhalb von 7 
Tagen - außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 14 Tagen - nach erfolgter 
Lieferung der Ware am Bestimmungsort dem Verkäufer zugehen, sind verspä-
tet und nichtig. Reklamationen sind auch nur dann gültig, wenn sie in der an-
gegebenen Zeit schriftlich erfolgen und sich die Ware noch in ihrer ursprüng-
lichen Beschaffenheit befindet. Eine Reklamation befreit den Käufer nicht von 
der Zahlung des Kaufpreises. Maßreklamationen werden nur dann anerkannt, 
wenn die Differenz nachweislich eine Toleranz von 3% nach unten oder oben 
übersteigt. Zur Wahrung der in den Bedingungen genannten Fristen genügt die 
Aufgabe der schriftlichen Reklamation innerhalb der Fristen bei einer Postan-
stalt, wobei das Datum des Poststempels maßgebend ist, oder durch die Auf-
gabe eines Fernschreibens.

5. Gefahrübergang
Die Gefahr geht mit der Absendung der Lieferteile auf den Besteller bzw. Käu-
fer über, und zwar auch dann, wenn nur Teillieferungen erfolgen. Verzögert sich 
der Versand der bereitgestellten Ware auf Wunsch des Käufers oder infolge 
anderer Umstände, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr 
mit der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Käufer über.

6. Versand
Sofern keine besonderen Versandinstruktionen vorliegen, versendet der Ver-
käufer die Ware nach bestem Wissen. Der Käufer ist auf jeden Fall verpflichtet, 
die angelieferte Ware anzunehmen. Die Lieferung erfolgt frei Abgangsbahnhof 
auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Zur Teillieferung ist der Verkäufer 
ohne Einholung des Einverständnisses des Käufers berechtigt. Jede Teilliefe-
rung gilt hinsichtlich der Zahlung als ein besonderes Geschäft.

7. Preise und Zahlung
Preise gelten, soweit keine andere Währung vereinbart ist, grundsätzlich 
in €. Zahlungen sind in der berechneten Währung zu leisten. Werden vom  
Verkäufer andere Geldsorten und Zahlungsmittel angenommen, so gilt er 
hiermit beauftragt, die berechneten Zahlungsmittel zu beschaffen. Eventuel-
le Valutadifferenzen hat der Käufer nach Aufforderung sofort nachzuzahlen. 
Alle während der Dauer des Vertrages eintretenden Erhöhungen der Fracht-
raten, der Kurse bei Fremdwährungsgeschäften, Versicherungsraten, der  
Zölle, der Steuern oder sonstiger Abgabeerhöhungen irgendwelcher Art so-
wie der Einfuhr-, Ausfuhr- und Zollbestimmungen gehen zu Lasten des Käu-
fers. Rechnungen sind zahlbar in verlustfreier Kasse innerhalb 30 Tagen netto 
oder innerhalb 10 Tagen mit 2% Skonto. Ein offenes Ziel darf 30 Tage nach 
Beginn der Zahlungsfrist nicht überschreiten. Bei Überschreitung des Zah-
lungszieles oder bei Nichteinhaltung des Zahlungstermins der vereinbarten 
Zahlung tritt Verzug ohne Mahnung ein. Vom Tage des Verzuges an sind Ver-
zugszinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen 
Bundesbank zu zahlen. Die Erhebung eines höheren Zinssatzes als Verzugs-
schaden bleibt vorbehalten. Anweisungen, Wechsel oder Schecks werden nur 
erfüllungshalber angenommen. Einziehungs- und Diskontspesen sowie Wech-
selstempelgebühren gehen zu Lasten des Käufers. Weitergebung und Prolon-
gation bedeuten keine Erfüllung. Die Annahme von Wechseln bedeutet auch 
keine Stundung der Kaufpreisforderung. Der Verkäufer kann jederzeit seine  
Rechte aus dem Kaufvertrag geltend machen. Der Kaufpreis ist erfüllt, wenn 
der Rückgriff gegen den Verkäufer aus den vorgelegten Wechseln ausge-
schlossen ist und diese voll eingelöst werden. Eine Wechselregulierung muß 
jedoch innerhalb 10 Tagen nach Beginn der Zahlungsfrist erfolgen. Als Zah-
lungstag ist der Tag anzusehen, an dem der Käufer die Zahlung nachweislich 
abgesandt hat.

8. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises aller Warenlieferungen inner-
halb der Geschäftsverbindung einschließlich aller Nebenforderungen - so bei 
Bezahlung durch Scheck oder Wechsel bis zur Scheck- oder Wechseleinlö-
sung - bleiben die gelieferten Waren Eigentum des Verkäufers. Zahlungen, die 
gegen Übersendung eines vom Verkäufer ausgestellten und vom Käufer ak-
zeptierten Wechsels erfolgen, gelten erst dann als geleistet, wenn der Wech-
sel vom Käufer eingelöst ist und der Verkäufer somit aus der Wechselhaftung 
befreit ist, so daß der vereinbarte Eigentumsvorbehalt (unbeschadet weiter-
gehender Vereinbarungen) sowie die sonstigen Vorbehaltsrechte zumindest 
bis zur Einlösung des Wechsels zugunsten des Verkäufers bestehen bleiben.
Der Käufer ist bis dahin nicht berechtigt, die Waren an Dritte zu verpfänden 
und zur Sicherung zu übereignen. Soweit sie der Käufer verarbeitet oder um-
bildet, gilt der Verkäufer als Hersteller im Sinne des § 950 BGB und erwirbt 
das Eigentum an den Zwischen- oder Enderzeugnissen. Der Käufer ist dann nur 
Verwahrer. Der Käufer ist berechtigt, die Ware und das hieraus hergestellte 
Fabrikat im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Die aus der Wei-
terveräußerung oder einem sonstigen Rechtsgrund gegen Dritte entstehen-
den Forderungen tritt der Käufer hiermit sämtlich an den Verkäufer zu dessen 
Sicherung ab, und zwar auch insoweit, als die Ware verarbeitet ist. Solange der 
Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Verkäufer ordnungs-
gemäß nachkommt, ist er ermächtigt, diese Forderungen für Rechnung des 
Verkäufers einzuziehen.

Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, den ihm auf Verlangen zu benennenden 
Abkäufern von dem Übergang Mitteilung zu machen und Anweisungen zu  
erteilen. Der Käufer hat dem Verkäufer etwaige Zugriffe Dritter auf die 
unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren oder auf die abgetretenen  
Forderungen sofort mitzuteilen. Das Eigentumsrecht hat auch Gültigkeit dem 
Spediteur gegenüber, dem die Waren auf Antrag des Käufers oder auf Veran-
lassung des Verkäufers übergeben werden Die unter Eigentumsvorbehalt ste-
hende Ware ist vorsichtig zu behandeln und gegen Feuer- und Wasserschäden 
zu versichern.

In Schadensfällen entstehende Versicherungsansprüche treten an die Stelle 
des vorbehaltenen Eigentums und der im voraus abgetretenen Erlösansprü-
che. Wenn die durch den Eigentumsvorbehalt bestehende Sicherung die zu 
sichernde Forderung um 25% übersteigt, wird der Verkäufer die bezahlte Liefe-
rung nach seiner Wahl freigeben. Treten nach Abschluss des Vertrages in den 
Vermögensverhältnissen des Käufers wesentliche Verschlechterungen ein 
oder erklärt der Käufer, zur rechtzeitigen Erfüllung seiner Verpflichtung nicht 
in der Lage zu sein, so steht es dem Verkäufer frei, Vorauszahlungen in bar in 
einer von ihm zu bemessenden Höhe zu verlangen oder aber seine gesetzlichen 
Rechte (Rücktritt, Schadenersatz, pp.) geltend zu machen. In diesem Fall hat 
der Käufer dem Verkäufer alle Auslagen und Schäden sowie den entgangenen 
Gewinn zu zahlen. Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer jederzeit auf Ver-
langen im Rahmen dieser Vereinbarung Rechnung zu legen und Auskunft zu 
erteilen, insbesondere über den Verbleib der Ware und der Erlöse.
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